
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. Wahlperiode 

 

Drucksache  16/2566 

 10.04.2013 
 

Datum des Originals: 10.04.2013/Ausgegeben: 10.04.2013 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Kleine Anfrage 1053 
 
der Abgeordneten Ralf Witzel und Henning Höne   FDP 
 
 
 
Aufwand von mittelständischen Unternehmen durch Erhebung der Erbschaftsteuer – 
Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus dieser Problematik bezüglich 
Kosten und Nutzen gerade im Hinblick auf die Einführung einer Vermögensteuer? 
 
 
 
Die rot/grüne Landesregierung versucht aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion unverändert, 
durch eine Umverteilungsdebatte von den Auswirkungen ihrer schlechten Finanzpolitik abzu-
lenken. Dazu gehört auch der erklärte Wille, wieder eine Steuer auf Vermögen in unserem 
Land einzuführen. Dies soll geschehen, obwohl das Bundesverfassungsgericht die Vermö-
gensteuer alter Konstruktion im Jahr 1995 schon einmal mit guten Gründen für verfassungs-
widrig erklärt hat.  
 
Der Zeitpunkt der Debatte über die Wiedereinführung der Vermögensteuer ist umso unver-
ständlicher, da sich die Beschäftigung in Deutschland aktuell auf einem Rekordniveau befin-
det. Noch nie gab es eine so hohe Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Da-
raus resultieren hohe Steuererträge und höhere Einnahmen der Sozialversicherungen. Hier-
bei kommt es bereits zu einer nicht unbeträchtlichen Umverteilung: Bei der Einkommensteu-
er als auch bei den indirekten Steuern sowie in den Sozialversicherungen tragen die starken 
Schultern richtigerweise wesentlich mehr finanzielle Lasten als die Teile der Bevölkerung mit 
einem geringeren Einkommen.  
 
Die FDP-Landtagsfraktion hat bereits im September vergangenen Jahres mit ihrer Antrags-
initiative „Auf Bundesratsinitiative zur Erhebung einer Vermögensteuer verzichten – Landes-
regierung soll weitere Steuererhöhungen unterlassen“ (LT-DS 16/818) ihre kritische Haltung 
zur proklamierten Wiedereinführung einer Vermögensteuer begründet. Insbesondere der 
Mittelstand – eine tragende Säule unseres Wirtschaftssystems und Garant für eine hohe 
Beschäftigung – würde durch eine Vermögensbesteuerung stark geschwächt. Ebenso be-
steht ein Großteil des privaten Vermögens, das SPD und Grüne zukünftig belasten wollen, 
aus mittelständischem Betriebsvermögen. Wer hier Vermögen abgreift, belastet gerade die 
Existenz vieler Mittelständler und gefährdet Arbeitsplätze.  
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Ferner lassen sich bei Personengesellschaften privates und betriebliches Vermögen nicht 
trennscharf abgrenzen. Die Belastung von betrieblichem Vermögen wird im großen Umfang 
dem Mittelstand schaden und negative Wirkungen auf Wachstum und Beschäftigung haben.  
 
Eine Steuer auf Vermögen geht immer auch mit überproportional hohen Bürokratie- und 
Vollzugskosten einher. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung hat 
schon vor der Aussetzung der Vermögensteuer die Belastung für Bürger und Land insge-
samt berechnet: Die Vollzugskosten betragen rund ein Drittel des Aufkommens. Zusätzlich 
hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, dass bei einer Vermögensteuer keine 
Vermögensteile zu bevorzugen sind. Die Bewertung verschiedener Vermögensarten wird 
zwangsläufig zu noch größeren bürokratischen und personalintensiven Verfahren und zu 
explodierenden Kosten der Erhebung führen: Zunächst muss ermittelt werden, ob und in 
welchem Umfang Vermögen vorhanden ist. Dazu müssen Millionen Vermögensgegenstände 
in kürzester Zeit durch die Steuerverwaltung bewertet werden. Dies ist ein enormer Bürokra-
tieaufwand, der zwangsläufig zu Fehlern und zu Prozessen vor den Finanzgerichten führen 
wird. 
 
Bereits heute ist die Erbschaftsteuer mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden, 
vor allem, wenn es um Unternehmen geht. Bei Großunternehmen ist dieser Aufwand noch 
gut leistbar, da dort die Konzernbetriebsprüfung ganzjährig im Haus ist und dem Finanzamt 
sämtliche Unterlagen bekannt sind. Problematisch ist jedoch die Situation bei den mittleren 
Unternehmen. Generationsübergänge im Mittelstand finden in den Unternehmen jedoch 
durchschnittlich nur alle vier bis fünf Jahrzehnte statt, wohingegen geplant ist, die Vermö-
gensteuer jährlich abzuführen und somit auch die Notwendigkeit der jährlichen Überprüfung 
besteht.  
 
Vor dem Hintergrund besorgter Hinweise mittelständischer Unternehmen aus Nordrhein-
Westfalen und den aus der Einführung der Vermögensteuer resultierenden enormen zusätz-
lichen Kosten für den Landeshaushalt ist es für das Parlament von hohem Interesse, präzise 
zu erfahren, wie sich der bürokratische Aufwand durch die Erbschaftsteuer bereits heute 
darstellt und welche Erkenntnisse sich daraus für eine mögliche zukünftige Erhebung einer 
Vermögensteuer aus Sicht des Finanzministeriums ableiten lassen.  
 
 
Wir fragen daher die Landesregierung: 
 
1. Wie regelmäßig kommt es in Nordrhein-Westfalen zum Generationsübergang bei mit-

telständischen Unternehmen und somit zur Erhebung von Erbschaftsteuern?  
 
2. Wie viele Erbschaftsteuerfälle bei mittleren Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ha-

ben seit dem Jahr 2000, differenziert nach den jeweiligen administrativen Gründen, 
mehr als drei Jahre bis zur abschließenden Regelung angedauert? (bitte differenzierte 
Darstellung mit absoluten und prozentualen Werten) 

 
3. Wie hoch ist bei Erbschaftsteuerfällen mittlerer Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, 

aufgeschlüsselt nach jeweiligen Gründen wie laufenden Gerichtsverfahren etc., der ak-
tuelle Bearbeitungsrückstand? (Anzahl noch nicht abgeschlossener Verfahren) 

 
4. Wie stellt sich der zeitliche Aufwand für die Prüfung einer Erbschaftsteuererklärung bei 

mittleren Unternehmen in Nordrhein-Westfalen gegenwärtig dar? (bitte differenzierte 
Darstellung nach Manntagen) 
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5. Welche konkreten einzelnen Berechnungen gibt es von Seiten der Landesregierung 
zur Finanzierung der für die Erhebung einer Vermögensteuer zusätzlich notwendigen 
Bediensteten in der Finanzverwaltung? (bitte Szenarien des Personalmehrbedarfs un-
ter Angabe der Berechnungsmethoden darstellen) 

 
 
 
Ralf Witzel 
Henning Höne 
 
 


